
W
er als Geschäftsführer
oder Vorstandsmit-
glied die Insolvenz sei-

nes Unternehmens verschleppt,
läuft Gefahr, dafür persönlich in
Haftung genommen zu werden –
also im Gefängnis zu landen.
Auch dafür, Sozialversicherungs-
beiträgekorrekt abzuführen, haf-
tenVorstände undGeschäftsfüh-
rer persönlich, und zwar gemäß
Paragraf 823 Absatz. 2 BGB in
Verbindung mit Paragraf 266a
StGB. Daneben gibt es zahlreiche
weitere Vorschriften des Ar-
beits- und Betriebsverfassungs-
rechts, welche die Organmitglie-
der bei Zuwiderhandlung in die
persönlicheHaftungnehmen.

Dies galt bisher zum Beispiel
auch für Betriebsvereinbarun-
gen, die zwischen Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat geschlossen wurden –
und die der Arbeitgeber laut Gesetz einhalten
muss. ImbetrieblichenAlltag kannesdennoch
zu Verstößen kommen. Und der Betriebsrat,
der in solchen Fällen oft gewerkschaftlich und
anwaltlich beraten wird, nimmt diese Ver-
stöße dann gerne zumAnlass, den Arbeitgeber
vor dem Arbeitsgericht zu verklagen und da-
durch zu zwingen, die Vereinbarung einzuhal-
ten. Ein typischer Antrag lautete dabei, „der
Arbeitgeberin aufzugeben, die Betriebsverein-
barung Arbeitszeit korrekt durchzuführen
und für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein
Ordnungsgeld bis zu 250 000 Euro, ersatz-
weiseOrdnungshaft, anzudrohen– zu vollstre-
ckenandenGeschäftsführern“.

DerartigenAnträgen hat das Bundesarbeitsge-
richt kürzlich in einer klaren Entscheidung (1
ABR 71/09) eine Absage erteilt: „Keine Ord-
nungshaft bei mitbestimmungwidrigem Ver-
halten des Arbeitgebers.“ Dieses Zwangsmit-
tel, entschieden die Erfurter Richter, könne
gemäßParagraf 23Absatz3desBetriebsverfas-
sungsgesetzes nicht verhängt werden. Denn

zum einen sehe diese Vorschrift
eine Begrenzung des Ordnungs-
geldes auf 10 000 Euro vor, zum
anderen erwähne sie die Option
der Ordnungshaft gar nicht.
Diese spezielle gesetzliche Vor-
schrift stehe aus diesem Grund
über den allgemeinen Zwangs-
vollstreckungsvorschriften, die
die Ordnungshaft einschließen,
so die Begründung des Bundear-
beitsgerichts.

Die Vorinstanz, das Hessische
Landesarbeitsgericht, hatte die-
sen Fall noch anders entschie-
den. Konkret ging es dabei um
den in vielen Betrieben nahezu
alltäglichen Verstoß gegen eine
Betriebsvereinbarung über die
Arbeitszeit. Dem Antrag des Be-
triebsrats auf Ordnungsgeld, er-
satzweise Ordnungshaft, gegen

die Geschäftsführer gaben die Frankfurter
Richter in der Vorinstanz noch ohne weitere
Erwägungenstatt.

DassGeschäftsführerwegenVerstoß gegendie
Betriebsverfassung nicht in Ordnungshaft ge-
nommen werden können, ist eine begrüßens-
werte Klarstellung des Bundesarbeitsgerichts.
Und es steht nach allgemeiner Erfahrung mit
der betrieblichen Praxis nicht zu befürchten,
dassGeschäftsführer sich– vonderdrohenden
Ordnungshaft befreit – künftig weniger an Be-
triebsvereinbarungen halten werden. Eher
wird dieDiskussion sich umdasOrdnungsgeld
von 10 000 Euro drehen, das das Gesetz „für
jeden Fall“ der Zuwiderhandlung androht. Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer werden künftig
darüber streiten, ob bei Verstößen gegen Be-
triebsvereinbarungen 10 000 Euro etwa pro
Stunde Arbeitszeit, pro Mitarbeiter oder pro
Anordnung für eineAbteilung fälligwerden.
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Bundesarbeitsgericht urteilt zu Verstößen gegen Betriebsvereinbarungen. IHK Rhein-Neckar

Schwindel mit Adressen
Unternehmer, die ihr Gewerbe an-,

ummelden oder ins Handelsregister

eingetragen wurden, laufen derzeit

Gefahr, Anzeigenaufträge von einer

ausländischenAdressbuchfirma zu er-

halten. In deren Schreibenwird aufge-

fordert, eigene Daten für ein Verzeich-

nis zu bestätigen oder diese zu aktuali-

sieren. Das Auftragsschreiben ist ver-

sehenmit demHinweis „Rücksen-

dung dringend bis zum . . . erforder-

lich für pünktliche Bearbeitung“ unter

Nennung des Datums, am dem es

beimUnternehmer eingeht. Es verlei-

tet deshalb dazu, den nicht unerhebli-

chen Rechnungsbetrag ohne genaue

Prüfung zu überweisen. Die IHK

Rhein-Neckar rät: nur die offiziellen

Handelsregistereintragungen der

Amtsgerichte sindmaßgeblich. An-

dereOfferten, wie die uns vorlie-

gende ausländische, meist in amtli-

cher Aufmachung, stellen sich oft als

reine Geldverschwendung dar. StZ

IHK Region Stuttgart

3. Sicherheitskongress
Sicherheitsrisiken sindmehr denn je

Risiken ökonomischer Natur gewor-

den. Auf dem 3. Stuttgarter Sicher-

heitskongress am 24.März wird eine

Vielzahl unternehmensrelevanter The-

men von namhaften Experten deut-

scher Unternehmen behandelt und

auch der Diskussion wird entspre-

chender Raum geboten. Veranstal-

tungsbeginn: 10 Uhr; Ort: ICS Interna-

tionales Congresscenter. StZ

Keine Ordnungshaft für Manager

DieVorinstanzentschiedanders
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